
Datenschutzerklärung für den Sportclub re-fit

Die Generalversammlung des Sportclub re-fit beschliesst am 10. Nov. 2023, gestützt auf

das Bundesgesetz (nDSG) über den Datenschutz folgende Datenschutzerklärung:

Art. 1 Geltungsbereich

Diese Datenschutzerklärung regelt den Umgang mit Personendaten im Sportclub re-fit.

Art. 2 Verantwortung

Der Vorstand des Sportclub re-fit ist verantwortlich für einen datenschutzkonformen Umgang

mit den Personendaten der Vereinsmitglieder innerhalb der Vereinsstrukturen.

Art. 3 Beschaffung, Verwaltung und Benutzung von Personendaten

Absatz 3.1 Personendaten

Es werden nur für den Vereinszweck zwingend notwendige Daten erhoben und verwaltet.

Auf dem Beitritt-Formular werden folgende Daten erhoben:

Name; Vorname; Wohnadresse; Telefonnummer; Mobiltelefonnummer; E-Mailadresse;

Geburtsdatum.

Für die Rechnungsführung wird der Mitgliederstatus und der Rechnungsstatus erfasst.

Für die Trainingsstatistik werden die Trainingsbesuche erfasst.

Für die Anlassstatistik / den Jahresbericht werden die Anlassbesuche erfasst.

Es werden anlassspezifische Listen mit Gruppeneinteilungen, Fahrgemeinschaften oder

Hotelzimmerbuchungen etc. erstellt.

Absatz 3.2 Verwendung der Personendaten

Die Personendaten werden für Einladungen, Informationen und die Rechnungsstellung

verwendet. Die Mobil-Telefonnummer wird für die WhatsApp-Gruppeninformation und für

kurzfristige Programmänderungen bei Anlässen verwendet.

Absatz 3.3 Zugänglichkeit der Personendaten

Die Adressliste ist allen Vorstandsmitgliedern zugänglich, einzelne Mitgliederadressen sind

allen Mitgliedern via Homepage (passwortgeschützt) zugänglich.

Absatz 3.4 Verwendung und Weitergabe von Personendaten

Die Personendaten dürfen nur für Aufgaben im Rahmen der Vereinsaktivitäten verwendet

werden (Anlässe organisieren, Einladungen, etc.). Personendaten dürfen nicht an Dritte

weitergegeben oder veröffentlicht werden. Die Personendaten dürfen nicht für geschäftliche

Zwecke z.B. Direktmarketing etc. verwendet werden.



Absatz 3.5 Kompetenz zur Weitergabe von Personendaten

Über die Weitergabe von Personendaten, z.B. für Zeitungsartikel oder Behördenanfragen etc.

entscheidet der Präsident zusammen mit dem Vizepräsidenten.

Art. 4: Auskunftsrecht / Löschungsrecht

Jedes Mitglied hat das Recht, beim Vereinsvorstand seine persönlichen Daten einzusehen

und bei Bedarf löschen zu lassen. Bei Bildern im Vereinsfotoarchiv können nur genau

bezeichnete Bilder gelöscht werden.

Art. 5 Fotos oder Videos, die an Vereinsanlässen entstehen

Die Teilnehmer an Vereinsanlässen sind einverstanden, dass Fotos und Videos erstellt

werden. Das Fotografieren und Filmen muss offen erfolgen, es dürfen keine

persönlichkeitsverletzten Aufnahmen erstellt werden. Die Aufnahmen dürfen nur innerhalb

des Vereins im Vereins-WhatsApp-Chat geteilt werden. Fotos oder Videos etc. dürfen nicht

an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden. Auf Wunsch eines Betroffenen muss

eine Aufnahme sofort gelöscht werden. Der Administrator der WhatsApp-Gruppe kann

unpassende Inhalte ohne Rückfrage sofort löschen. Der WhatsApp-Chat wird regelmässig

gelöscht.

Art. 6 Verstösse gegen dieses Reglement

Verstösse gegen das Datenschutzreglement werden als Persönlichkeitsverletzungen gemäss

nDSG und ZGB geahndet.

Bei schweren oder wiederholten Verstössen kann der Ausschluss des Mitgliedes gemäss den

Statuten beantragt werden.

Art. 7 Inkrafttreten

Diese Datenschutzerklärung tritt am 11. Nov. 2023 in Kraft.

Dübendorf, 10. Nov. 2023

Der Datenschutzverantwortliche: Der Präsident:

Peter Frei Ruedi Bachmann


